
Auszug aus dem HmbHG 

§ 15 
Einstellungsvoraussetzungen für Professorin-

nen und Professoren 
 
  (1) Einstellungsvoraussetzungen für Professo-
rinnen und Professoren sind neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen  
 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. die pädagogische Eignung für die Lehre an 
der Hochschule, 

3. die besondere Befähigung zu wissenschaft-
licher oder künstlerischer Arbeit und  

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen 
der Stelle  

a) zusätzliche wissenschaftliche (Absatz 4) 
oder zusätzliche künstlerische Leistun-
gen (Absatz 5) oder  

b) besondere Leistungen bei der Anwen-
dung oder Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden in ei-
ner mindestens fünfjährigen beruflichen 
Praxis, von der mindestens drei Jahre 
außerhalb des Hochschulbereichs aus-
geübt worden sein müssen.  

 
  (2) Die pädagogische Eignung wird in der  
Regel durch entsprechende Leistungen im 
Rahmen der wissenschaftlichen oder künstleri- 
schen Assistentur oder mehrjährige Erfahrun- 
gen in der akademischen Lehre nachgewie-
sen; zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Studienreform oder Studienberatung 
können berücksichtigt werden.  
 
  (3) Die besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit (Absatz 1 Nummer 3) wird 
in der Regel durch eine qualifizierte Promotion 
nachgewiesen; an die Stelle der Promotion 
kann eine gleichwertige wissenschaftliche 
Leistung treten.  
 
  (4) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leis-
tungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
werden durch wissenschaftliche Leistungen 
nachgewiesen, die auch in einer Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs erbracht 
sein können. Soweit die zusätzlichen wissen-
schaftlichen Leistungen durch eine Habilita-
tion nachgewiesen worden sind, ist diese im 
Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen 
der Stelle zu bewerten.  
 
  (5) Bei Professuren mit künstlerischen Aufga-
ben werden die besondere Befähigung zu 
künstlerischer Arbeit (Absatz 1 Nummer 3) 
und die zusätzlichen künstlerischen Leistungen 
(Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a durch ent-
sprechende hervorragende Leistungen wäh-

rend einer mehrjährigen künstlerischen Tätig-
keit nachgewiesen. 
 
  (6) Bei Professuren in der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg müs-
sen die Einstellungsvoraussetzungen nach 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b nachgewie-
sen werden; in besonders begründeten Aus-
nahmefällen können auch Personen berufen 
werden, die die Einstellungsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a erfül-
len.  
 
  (7) Die Einstellung setzt bei Professuren mit 
ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen 
Aufgaben außerdem voraus, dass zusätzlich 
die Anerkennung als Gebietsärztin oder Ge-
bietsarzt, Gebietszahnärztin oder Gebiets-
zahnarzt oder Gebietstierärztin oder Ge-
bietstierarzt nachgewiesen wird, sofern für 
das betreffende Gebiet nach Landesrecht eine 
entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 
Auf eine Professur mit erziehungswissen-
schaftlichen oder fachdidaktischen Aufgaben 
in der Lehrerausbildung kann nur berufen 
werden, wer eine dreijährige Schulpraxis oder 
entsprechende andere Praxiserfahrungen 
nachweist.  
 
  (8) Soweit es den Eigenarten des Faches und 
den Anforderungen der Stelle entspricht, kann 
abweichend von den Absätzen 1 bis 6 und 
Absatz 7 Satz 2 auch eingestellt werden, wer 
die allgemeinen dienstrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt, hervorragende fachbezogene 
Leistungen in der Praxis und die pädagogische 
Eignung nachweist. 
 
 
 

§ 16 
Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen 

und Professoren 
 

  (1) Professorinnen und Professoren werden, 
soweit sie in das Beamtenverhältnis berufen 
werden, vorbehaltlich des Satzes 2 und des 
Absatzes 2 zu Beamtinnen oder Beamten auf 
Lebenszeit ernannt. Sie sollen zunächst zu 
Beamtinnen oder Beamten auf Probe ernannt 
werden, wenn sie nicht bereits Professorin, 
Professor, Hochschuldozentin, Hochschuldo-
zent, Oberassistentin, Oberassistent, Oberin-
genieurin, Oberingenieur, wissenschaftliche 
oder künstlerische Assistentin oder wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Assistent ge-
wesen sind; die Probezeit dauert ein Jahr.  
 
  (2) Professorinnen und Professoren können 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt 
werden.  
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1. zur Wahrnehmung der Funktion von Ober-
ärztinnen oder Oberärzten für höchstens 
sechs Jahre oder, soweit die nach § 19 Ab-
satz 3 für die wissenschaftliche Assistentur 
zulässige Gesamtdienstzeit nicht ausge-
schöpft worden ist, für höchstens neun 
Jahre, 

2. zur Gewinnung von Personen, die in der 
 Wissenschaft, der Kunst oder sonst in ihrer 
 Berufspraxis hervorragende Leistungen 
 aufweisen können, für höchstens sechs 
 Jahre.  

3. für eine befristete Tätigkeit im Hochschul-
bereich, wenn dem Land die entstehenden 
Kosten ganz oder überwiegend von dritter 
Stelle erstattet werden, für höchstens 
sechs Jahre.  

4. wenn es sich um die erste Berufung in ein 
Professorenamt handelt, für höchstens 
sechs Jahre; das Beamtenverhältnis kann 
mit seinem Ablauf in ein Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit umgewandelt werden, 
wenn die Hochschule zuvor ein Bewer-
tungsverfahren durchgeführt hat, dessen 
Ergebnis positiv war.  

 
Eine Verlängerung ist nur nach § 24 zulässig. 
Die erneute Einstellung als Professorin oder 
Professor unter Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Zeit ist zulässig.  

1. in den Fällen des Satzes 1 Nummern 1 und 
2, soweit die zulässige Amtszeit nicht aus-
geschöpft worden ist und die verbleibende 
Amtszeit mindestens zwei Jahre beträgt,  

2. im Fall des Satzes 1 Nummer 3. 
 
  (3) Professorinnen und Professoren können 
ohne ihre Zustimmung in ein gleichwertiges 
Amt an einer anderen Hochschule abgeordnet 
oder versetzt werden, wenn die Hochschule 
oder Hochschuleinrichtung an der sie tätig 
sind, aufgelöst oder mit einer anderen Hoch-
schule zusammengeschlossen wird oder wenn 
die Studien- oder Fachrichtung, in der sie tätig 
sind, ganz oder teilweise aufgegeben oder an 
eine andere Hochschule verlegt wird. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Mitwirkung der 
aufnehmenden Hochschule oder Hochschul-
einrichtung bei der Einstellung auf eine Anhö-
rung.  
 
  (4) Erfordert der Aufgabenbereich einer 
Hochschuleinrichtung eine regelmäßige oder 
planmäßige Anwesenheit von Professorinnen 
und Professoren, kann die Arbeitszeit für be-
stimmte Beamtengruppen nach § 76 des 
Hamburgischen Beamtengesetzes in der Fas-
sung vom 29. November 1977 (HmbGVBl. S. 
367), zuletzt geändert am 30. Januar 2001 

(HmbGVBl. S 19), in der jeweils geltenden 
Fassung geregelt werden.  
 
  (5) Professorinnen und Professoren haben 
ihren Erholungsurlaub während der vorle-
sungsfreien Zeit zu nehmen. Ausnahmen sind 
zulässig, soweit  
 
1. der Lehrveranstaltungsplan eine andere 

Regelung erfordert,  

2. Belange der Krankenversorgung oder der 
betrieblichen Sicherheit anderenfalls nicht 
gewahrt werden können; das notwendige 
Lehrangebot ist sicherzustellen. 

 
  (6) Bei Professuren, bei denen die Verbin-
dung zur Praxis aufrechterhalten werden soll, 
oder in anderen begründeten Fällen ist die 
Beschäftigung im Beamtenverhältnis im Um-
fang von mindestens der Hälfte der Aufgaben 
einer vollen Professur zulässig, wenn die Stelle 
entsprechend ausgeschrieben worden ist.  
 
  (7) Professorinnen und Professoren stehen 
nach dem Eintritt in den Ruhestand aus-
schließlich die mit der Lehrbefugnis verbunde-
nen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstal-
tungen und zur Beteiligung an Prüfungsver-
fahren zu. 
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